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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Überwiesen wurde vom Nationalrat mit 72 gegen 63 Stimmen eine Motion Baumberger
(cvp, ZH), welche explizit die Einführung der Marktmiete verlangt. Die SP, die GP und
ein Teil der CVP-Fraktion wehrten sich vergeblich gegen einen Systemwechsel, der ihrer
Meinung nach der Abschaffung des Mieterschutzes gleichkäme und drohten, wie auch
der Mieterverband, mit dem Referendum. Sie beriefen sich auf den Bericht der vom
Bundesrat eingesetzten Studienkommission Marktmiete von 1993, der - ohne eine
Empfehlung abzugeben - davon ausgeht, dass eine Einführung der Marktmiete zu
Preiserhöhungen, insbesondere auch im Altwohnungsbestand, führen würde.
Bundesrat Delamuraz machte sich für eine etappenweise Reform stark, die vor allem
die Vereinfachung des Mieterrechts zum Ziel haben müsse. Eine reine Marktmiete sei
hingegen wirtschaftlich und sozial nicht zu verkraften. Vergeblich sprach er sich für die
Umwandlung der Motion in ein Postulat aus. Die Befürworter der Marktmiete sprachen
sich zur „sozialen Abfederung“ des Systemwechsels für eine staatliche Subjekthilfe
aus. 1

MOTION
DATUM: 09.06.1994
EVA MÜLLER

Der Bundesrat gab den Vorentwurf für eine Teilrevision des Mietrechts in die
Vernehmlassung. Ziel der Vorlage ist es, die Abhängigkeit der Entwicklung der
Mietzinsen von derjenigen der Hypothekarzinsen aufzuheben. Neu wäre als
Berechnungsgrundlage für zulässige Mietzinssteigerungen der Teuerungsindex der
Konsumentenpreise massgebend. Dieses System erlaubt es insbesondere den Mietern,
die zu erwartende Entwicklung der Mietkosten genauer abzuschätzen als dies beim sich
oft erratisch bewegenden Hypothekarzins der Fall ist. Das Modell entsprach einer
Vereinbarung von Mieter- und Hauseigentümerverbänden, die Ende 2007 unter
Federführung des Bundesamtes für Wohnungswesen zustande gekommen war. Die
Übereinkunft sah vor, dass die Teuerung vollständig berücksichtigt wird. Dies stiess
aber bei den welschen Mieterverbänden und später auch bei den
deutschschweizerischen Organisationen und der SP auf Kritik: Da die
Mietkostensteigerung im Teuerungsindex enthalten ist, dürfe nur 80% der Teuerung
angerechnet werden. Anderenfalls würde bei sonst stabilen Preisen ein genereller
Mietkostenanstieg allein eine weitere individuelle Erhöhung der Miete rechtfertigen.
Die Hauseigentümer verteidigten die 100%-Anrechnung mit dem Argument, dass sie mit
dem Einverständnis zum Verbot einer Mietzinserhöhung bei einem Eigentümerwechsel
bereits ein Opfer gebracht hätten. In der Vernehmlassung sprachen sich der
Hauseigentümerverband, die Interessenorganisationen der Mieter und alle Parteien mit
Ausnahme der SVP und der GP grundsätzlich für den Systemwechsel aus. Die GP hätte
eine reine Kostenmiete vorgezogen und die SVP sprach sich prinzipiell gegen staatliche
Eingriffe in den Mietmarkt aus. Im Herbst beauftragte der Bundesrat das EVD mit der
Ausarbeitung eines definitiven Entwurfs für die Revision des Mietrechts. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2008
HANS HIRTER

Im Januar des Berichtsjahrs forderten SP und Grüne in Zusammenarbeit mit dem
Schweizer Mieterinnen- und Mieterverband (MV) den Ausbau von Mieter- und
Kündigungsschutz sowie die verstärkte Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus.
Parteipräsident Levrat liess verlauten, die SP werde die Ausdehnung der
Personenfreizügigkeit auf Kroatien nicht unterstützen, wenn die Wirtschaft und
bürgerliche Parteien in diesem Bereich keine Zugeständnisse machen würden. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.01.2013
MARLÈNE GERBER

Forderungen nach staatlicher Unterstützung bei der Bereitstellung von bezahlbarem
Wohnraum wurden in letzter Zeit in verschiedenen Kantonen und Städten von linker
Seite laut und mündeten in der Lancierung etlicher lokaler und kantonaler
Volksbegehren. Im Frühling des Berichtsjahrs gaben die Grünen als erste Partei auf
nationaler Ebene bekannt, die Lancierung einer eidgenössischen Volksinitiative für
ökologisches und bezahlbares Wohnen zu prüfen. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.03.2013
MARLÈNE GERBER
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Im Mai gab die Regierung an ihrer Medienkonferenz zu „Personenfreizügigkeit und
Wohnungsmarkt“ bekannt, dass sie ihren marktwirtschaftlichen Kurs in der
Wohnungspolitik weiterverfolgen werde. Laut Bundesrat Schneider-Ammann (fdp)
reagiere der Wohnungsmarkt mit dem Bau von zusätzlichen Wohneinheiten
angemessen auf die bestehenden Engpässe. Sollte der Wohnungsbau dennoch ein
Überangebot an Wohnfläche zur Folge haben, würden die Preise entsprechend fallen. In
den anstehenden Volksabstimmungen zur Begrenzung der Zuwanderung sah der
Wirtschaftsminister keinen Grund zur Korrektur seiner Politik, obwohl diese unter dem
Schlagwort „Dichtestress“ ebendiese Problematik thematisieren würden. Gleichwohl
anerkannte der Bundesrat den aktuellen Mangel an erschwinglichen Wohnungen in
Städten und Agglomerationen. Die zusätzliche Förderung von preisgünstigem
Wohnraum solle im Gespräch mit Kantonen, Gemeinden und Städten geprüft werden.
Im Sinne einer Justierung seiner aktuellen Politik sollen durch mögliche Anpassungen
des Raumplanungsgesetzes weitere Fördermassnahmen zum günstigen Wohnungsbau
eruiert werden. Weiter soll zur Verhinderung einer Preisspirale mit einer
Mietrechtsrevision unter anderem ein Obligatorium zur Mietzins-Bekanntgabe des
Vormieters geschaffen werden. Während der Hauseigentümerverband (HEV) den
Beschluss auf Verzicht eines Eingriffes in die Mietzinsgestaltung explizit begrüsste,
kritisierten SP, Grüne und der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband (SMV)
die Massnahmen als zu wenig griffig und kaum förderlich zur Steigerung der Akzeptanz
der Personenfreizügigkeit. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.05.2013
MARLÈNE GERBER

Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe "Wohnungspolitischer Dialog" und in Einklang mit
seiner Aussprache zum Thema Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt im Frühjahr
2013 wollte der Bundesrat die Transparenz auf dem Mietwohnungsmarkt erhöhen. Im
Mai schickte er eine Vorlage in die Vernehmlassung, welche die Offenlegungspflicht
forderte, bzw. den Vermieter künftig verpflichtet, mittels Formular die neue
Mieterpartei vor Vertragsabschluss über den Mietzins des Vormieters zu informieren.
Als weitere Massnahme zur Verhinderung starker Mietzinserhöhungen sieht die Vorlage
das Verbot von Mietzinserhöhungen aufgrund wertvermehrender oder energetischer
Verbesserungen innerhalb des ersten Mietjahres vor, für den Fall, dass vorgesehene
Erhöhungen dem Mieter nicht bereits vor Vertragsabschluss kommuniziert wurden.
Ferner enthält der Vernehmlassungsentwurf eine administrative Entlastung für die
Vermieterseite, indem bei Mietzinserhöhungen und Anpassungen von Akontobeträgen
für Nebenkosten nicht mehr länger eine eigenhändige Unterschrift nötig ist und mit
einer Faksimile-Unterschrift unterzeichnet werden kann. Mit Freiburg, Genf,
Neuenburg, Nidwalden, Waadt, Zug und Zürich kennen bereits sieben Kantone die
Offenlegungspflicht. Laut Aussagen des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) finden
90% aller Anfechtungen von Neumieten in diesen sieben Kantonen statt. Während die
Vermieterorganisationen sowie FDP und SVP gegen die Massnahme opponierten - sie
vermuteten einen grossen zusätzlichen administrativen Aufwand und fürchteten
Rechtsfolgen bei unkorrekter Verwendung des Formulars - stiess sie insbesondere bei
den linken Parteien, aber auch bei CVP, EVP und BDP, sowie beim Mieterverband auf
Zustimmung. Letzterer forderte im September bei der Lancierung seiner landesweiten
Kampagne "Zahlbare Mieten für alle" in Bern Unterstützung für diese Massnahme. Im
Oktober beschloss die Regierung, trotz kontroversen Stellungnahmen an der
Offenlegungspflicht festzuhalten, und gab dem zuständigen Departement die
Erarbeitung einer entsprechenden Änderung des Mietrechts in Auftrag. Die anderen
Änderungen wurden in der Vernehmlassung weniger kontrovers diskutiert. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2014
MARLÈNE GERBER

Mit 12 zu 10 Stimmen sprach sich die erstberatende nationalrätliche Kommission für
Rechtsfragen (RK-NR) im August 2014 dafür aus, einer parlamentarischen Initiative
Feller (fdp, VD) zur Entkopplung des übersetzten Ertrags vom hypothekarischen
Referenzzinssatz Folge zu geben. Als übersetzter und somit unzulässiger Ertrag gilt bis
anhin eine Nettorendite des Vermieters, die 0,5% des hypothekarischen
Referenzzinssatzes übersteigt. Der Initiant erachtete den einheitlichen
Referenzzinssatz, der auf den durchschnittlichen Hypothekarzinsforderungen der
Banken beruht, als künstlich und abstrakt. Ebendiese Argumentation brachte auch die
Grüne Fraktion zur Begründung ihrer parlamentarischen Initiative vor, die den
Mietzinssatz vom hypothekarischen Referenzzinssatz entkoppeln wollte. In der
zeitgleich mit der parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) stattfindenden
Behandlung beantragte die RK-NR ihrem Rat jedoch mit 10 zu 9 Stimmen bei zwei
Enthaltungen, dem grünen Anliegen keine Folge zu geben. Als Gegenargument brachten
Mitglieder der Kommissionsmehrheit unter anderem an, dass eine Orientierung am

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.08.2014
MARLÈNE GERBER
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Landesindex für Konsumentenpreise, die die Grüne Fraktion als Alternative zur
Koppelung an den hypothekarischen Referenzzinssatz forderte, bereits im Rahmen
einer 2004 stattgefundenen Volksabstimmung über den indirekten Gegenvorschlag zur
Volksinitiative „Ja zu fairen Mieten“ abgelehnt worden war. Ebendiese Forderung
enthielt auch die 2010 im Parlament gescheiterte Mietrechtsrevision. 7

Ende Januar 2017 gab der Bundesrat bekannt, dass er die Volksinitiative des
Mieterverbandes «Mehr bezahlbare Wohnungen» abzulehnen gedenke. Bereits in
seiner Ansprache zur Wohnungspolitik im Jahr 2013 hatte der Bundesrat die Ansicht
vertreten, dass der Staat möglichst wenig in die Wohnraumversorgung eingreifen solle,
und diese Ansicht vertrat er nach wie vor. Dennoch anerkannte die Regierung den
gemeinnützigen Wohnungsbau als «marktergänzendes Segment zum Schliessen von
Angebotslücken». Trotz der sich entspannenden Marktlage gäbe es in gewissen
Regionen Bevölkerungsgruppen, die mit starken Schwierigkeiten zu kämpfen hätten,
eine angemessene und zahlbare Wohnung zu finden. Aus diesem Grund beantragte der
Bundesrat eine Aufstockung des Fonds de Roulement für die Darlehensgewährung an
gemeinnützige Wohnbauträger und gab diesen Entwurf in die Vernehmlassung. Der
Fonds de Roulement ist mit Darlehen des Bundes dotiert und dient dem Zwecke,
gemeinnützigen Bauträgern zinsgünstige Darlehen für die Erstellung, Erneuerung oder
den Erwerb von preisgünstigen Liegenschaften zu gewähren.
Bereits nach Bekanntgabe der bundesrätlichen Stellungnahme zeigte sich der
Mieterverband (SMV) enttäuscht von der ablehnenden Haltung des Bundesrates und
bezeichnete die geplante Aufstockung des Rahmenkredites als nicht ausreichend.
Ferner monierte der Verband, dass diese Massnahme nicht garantieren würde, dass
Genossenschaften tatsächlich gefördert würden, da die Mittel mit dem jährlichen
Budget beschlossen würden und in diesem Rahmen Kredite bereits mehrfach gekürzt
worden seien. Auf der anderen Seite gab sich auch der Hauseigentümerverband (HEV)
nicht vollends zufrieden. Zwar begrüsste er die Ablehnung der Initiative durch den
Bundesrat, konnte die Aufstockung des Fonds aufgrund des aktuell höchsten
Leerwohnungsbestandes seit 1999 jedoch nicht nachvollziehen. Der HEV äusserte die
Befürchtung, damit kreiere der Bundesrat ein Überangebot an Wohnraum, was gemäss
Verband einen Preiszerfall zur Folge hätte. 

Von den 58 im Rahmen der Vernehmlassung eingegangenen inhaltlichen
Stellungnahmen beurteilten 47 Vernehmlassungsteilnehmende – darunter die VDK, alle
stellungnehmenden Kantone, die SP, die Grünen, die CVP und die BDP, der
Schweizerische Gemeindeverband und der Städteverband sowie die Gewerkschaften –
die Aufstockung des Fonds als positiv, während die restlichen 11 Akteure diese
ablehnten – namentlich neben dem HEV die Parteien der FDP und SVP sowie die
Wirtschaftsverbände und Verbände im Immobiliensektor. Unter den befürwortenden
Stellungnahmen stand ein gutes Drittel – darunter neben dem SMV auch die Kantone
Basel-Stadt und Neuenburg, die Parteien der SP und der Grünen sowie vier Stellung
nehmende Städte und Orte – gar für eine höhere Aufstockung ein. Die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete und der Kanton Wallis knüpften ihre
Unterstützung zur Aufstockung des Fonds an die Bedingung, dass auch Massnahmen
ergriffen werden, um die Wohnsituation in Berggebieten zu verbessern. 
Einige Vernehmlasser kritisierten ferner den bundesrätlichen Vorschlag, die
Aufstockung des Fonds an die Ablehnung oder den Rückzug der Volksinitiative zu
knüpfen. Das Gros der Stellungnahmen unterstützte jedoch die Ablehnung der
Volksinitiative. Während einige Vernehmlassungsteilnehmende diesbezüglich bewusst
auf einen Positionsbezug verzichteten, sprachen sich die SP und der
Gewerkschaftsbund bereits in ihren Antworten explizit für die Unterstützung des
Volksbegehrens aus. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.01.2017
MARLÈNE GERBER

An der Volksabstimmung vom 9. Februar 2020 musste die Volksinitiative «Mehr
bezahlbare Wohnungen» (Wohnrauminitiative), wie im Vorfeld bereits erwartet worden
war, eine Niederlage einstecken. Bei einer Stimmbeteiligung von 41.7 Prozent äusserten
sich 42.9 Prozent der Stimmenden positiv zum Volksbegehren. Auf überwiegende
Zustimmung stiess die Wohnrauminitiative lediglich in den städtisch geprägten
Kantonen Basel-Stadt (60.2%) und Genf (60.1%) sowie in den Westschweizer Kantonen
Neuenburg (56.2%), Waadt und Jura (je 53.2%). Am deutlichsten abgelehnt wurde das
Volksbegehren in ländlichen Kantonen, allen voran in Appenzell Innerrhoden (24.0%),
Obwalden (27.4%), Schwyz (27.6%) und Nidwalden (27.7%). Das Scheitern der
Volksinitiative führt dazu, dass der indirekte Gegenvorschlag, welcher eine Aufstockung

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.02.2020
MARLÈNE GERBER
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des Fonds de Roulement, also des Fonds des Bundes zur Vergabe zinsgünstiger
Darlehen an gemeinnützige Wohnbauträger, um CHF 250 Mio. über eine Dauer von 10
Jahren vorsieht, in Kraft tritt. 
Das Ja in den Städten habe deutlich gemacht, dass das Problem teurer Wohnungen dort
gross sei, liess etwa Natalie Imboden, Generalsekretärin des Schweizerischen
Mieterinnen- und Mieterverbandes (SMV), gegenüber den Medien verlauten. Ebenso
verwies sie auf einen «masslosen Angriff» der Vermietenden, der aktuell mit mehreren
parlamentarischen Initiativen im Parlament stattfinde und der das ungebremste
Streben nach Renditen aufzeige (etwa Pa.Iv. 17.491; Pa.Iv. 17.514; Pa.Iv. 17.515). Der SMV
kündigte am Tag der Abstimmung ferner an, dass er beabsichtige, sich für eine weitere
Erhöhung des Fonds de Roulement einzusetzen; die vom Bund beschlossene
Aufstockung an Darlehen für preisgünstige Wohnbauträger würden nicht ausreichen.
Eine zweite Initiative zu diesem Anliegen werde es aber in naher Zukunft nicht geben;
man konzentriere sich momentan auf die Bekämpfung des Paketes an Vorstössen zur
Schwächung des Mietrechts und sei bereit, bei Annahme im Parlament dagegen das
Referendum zu ergreifen, bekräftigte Balthasar Glättli (gp, ZH) vom SMV gegenüber den
Medien. Auf der anderen Seite interpretierte Hans Egloff (svp, ZH) als Präsident des
Hauseigentümerverbandes das Resultat dergestalt, dass regional zugeschnittene
Lösungen zielführender seien und dass es andere Massnahmen brauche, da in den
Städten die 10-Prozent-Quote bereits erreicht werde. Auch er ortete Handlungsbedarf,
wobei er zum einen Subjekt- anstelle von Objekthilfen vorschlug und empfahl zu
überprüfen, ob alle Mietparteien in Genossenschaftswohnungen tatsächlich auch
Anrecht auf eine solche hätten. 

Abstimmung vom 9. Februar 2020

Beteiligung: 41.7%
Ja: 963'740 (42.9%), Stände 16 5/2
Nein: 1'280'331 (57.1%), Stände 4 1/2

Parolen: 
- Ja: Grüne, PdA, SP; Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, Caritas, Hausverein,
Mieterinnen- und Mieterverband, Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Travail Suisse,
Wohnbaugenossenschaften Schweiz
- Nein: BDP, CVP, EDU, EVP, FDP, GLP, SVP; Baumeisterverband, Centre patronal,
Economiesuisse, Gemeindeverband, Gewerbeverband, Hauseigentümerverband,
Verband der Immobilienwirtschaft
- Stimmfreigabe: Städteverband 9

Durch die Annahme zweier Motionen (Mo. 20.2451; Mo. 20.3460) war der Bundesrat
vom Parlament in der Sommersession 2020 beauftragt worden, eine Vorlage zur
Regelung der Geschäftsmieten auszuarbeiten, die eine Aufteilung der Mietzinse von
Betrieben oder Einrichtungen, die während der ersten Welle der Corona-Pandemie
behördlich geschlossen werden mussten oder nur stark eingeschränkt betrieben
werden konnten, im Verhältnis von 40 (Mieterseite) zu 60 (Vermieterseite) für die Dauer
der behördlich verordneten Massnahmen vorsah. 

Vom 1. Juli bis zum 4. August 2020 gab der Bundesrat einen Entwurf für ein
entsprechendes Covid-19-Geschäftsmietegesetz in die verkürzte Vernehmlassung,
deren Ergebnis unter den 178 stellungnehmenden Parteien kontrovers ausfiel. Neben elf
Kantonen (AR, BL, GE, LU, NW, OW, SZ, TG, UR, ZG, ZH) lehnten mit den FDP.Liberalen
und der SVP auch zwei grosse Parteien sowie Economiesuisse, der Schweizerische
Gewerbeverband, der Hauseigentümerverband und Immobilienverbände die Vorlage ab.
Zustimmung erfuhr der Entwurf von acht Kantonen (AI, BS, FR, GL, GR, NE, SO, VD), den
Parteien der Grünen, SP, CVP und EVP, von den Organisationen der Mieterinnen und
Mieter, dem Schweizerischen Städteverband sowie von Gastro- und Berufsverbänden.
Sechs Kantone (AG, BE, SG, SH, TI, VS) und die GLP hoben sowohl Vor- als auch
Nachteile des Entwurfs hervor. Die sich in der Überzahl befindenden ablehnenden
Stellungnehmenden kritisierten, dass der Staat mit einem solchen Gesetz massiv in die
Vertragsverhältnisse zwischen Privaten eingreife, was in keinem Verhältnis zum
volkswirtschaftlichen Nutzen einer solchen Regelung stehe. Ferner bestehe keine
Verfassungsgrundlage für ein solches Vorgehen und ein allgemeiner Verteilschlüssel von
60/40 sei kein geeignetes Mittel, um den unterschiedlichen Situationen der
Betroffenen gerecht zu werden. Die befürwortende Seite sprach sich in der
Vernehmlassung teilweise für weitergehende Forderungen aus, man akzeptiere jedoch

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2020
MARLÈNE GERBER
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den gewählten Weg als Kompromiss und begrüsse ein rasches Vorwärtsgehen, liess etwa
Natalie Imboden, Generalsekretärin des Mieterinnen- und Mieterverbandes, gegenüber
Le Temps verlauten. Im Anschluss an die Vernehmlassung passte der Bundesrat die
Vorlage punktuell an, in erster Linie, um Unsicherheiten in der Anwendung zu
reduzieren. 

Am 18. September 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Covid-19-
Geschäftsmietegesetz. Darin verzichtete er aufgrund der kontroversen Stellungnahmen
darauf, dem Parlament die Botschaft zur Annahme zu beantragen, und bekräftigte
ebenfalls seine bereits im Frühjahr vertretene negative Haltung gegenüber einer
solchen Regelung (vgl. etwa Mo. 20.3161; Mo. 20.3142 oder die Stellungnahme des
Bundesrates zur Situation der Geschäftsmieten). Dass der Bundesrat «seine eigene»
Vorlage ablehnt (NZZ), war einigen Pressetiteln einen zentralen Vermerk wert. Konkret
regelt der Gesetzesentwurf Mietverhältnisse von öffentlich zugänglichen Einrichtungen
und Betrieben, die aufgrund der Covid-19-Verordnung 2 (Fassung 17./19./21.3.20)
schliessen mussten (z.B. Restaurants, Coiffeursalons), und von
Gesundheitseinrichtungen, die ihre Tätigkeiten reduzieren mussten. Für Erstere soll
das Gesetz über die gesamte Dauer der vom Bund verordneten Schliessung gelten (17.3-
21.6.20), während Gesundheitseinrichtungen, die ihren Betrieb einschränken mussten,
gemäss Entwurf lediglich für eine maximale Dauer von zwei Monaten von einer solchen
Mietzinsreduktion profitieren könnten. Von der 60/40-Regelung betroffen sind nur
Mietverhältnisse, deren Nettomietzins pro Monat CHF 14'999 nicht übersteigt. Bei
einem Nettomietzins zwischen 15'000 und 20'000 ist es beiden Mietparteien
vorbehalten, durch eine einseitige schriftliche Mitteilung auf die Gesetzesregelung zu
verzichten. Die Regelung gilt nur für Vertragsparteien, die zuvor noch keine
ausdrückliche Einigung erzielt haben. Für den Fall, dass Vermieterinnen und Vermieter
oder Pächter und Pächterinnen durch die Mietzinsreduktion in eine wirtschaftliche
Notlage geraten würden, soll beim Bund eine finanzielle Entschädigung beantragt
werden können. Dieser stellt dafür einen Härtefallfonds in der Höhe von maximal CHF
20'000 bereit. 10

Wohnungsbau und -eigentum

Am 16. Mai 2004 entschied das Volk über das Steuerpaket. Insbesondere aufgrund der
befürchteten Einbussen bei der Wohneigentumsbesteuerung sprachen sich neben den
elf Kantonen (BS, BE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, VD, VS), welche erstmals seit 1874 das
Standesreferendum ergriffen hatten, auch neun weitere für die Ablehnung der Vorlage
aus. Linke und Grüne, welche ebenfalls das Referendum ergriffen hatten,
Gewerkschaften und der Schweizerische Mieterverband gaben die Nein-Parole heraus.
Zur Befürworterseite zählten die FDP und die SVP sowie die Wirtschafts- und
Arbeitgeberverbände und der Schweizerische Hauseigentümerverband. Auch die CVP
befürwortete das Steuerpaket, allerdings hatten viele Kantonalsektionen die Nein-
Parole herausgegeben. 11

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 15.05.2004
MAGDALENA BERNATH

Anfang Jahr wurden die Vernehmlassungsergebnisse zum indirekten Gegenentwurf zu
den beiden Bausparinitiativen präsentiert. Der Gegenvorschlag, der von der
ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) gefordert und
ausgearbeitet worden war, orientierte sich stark an der Volksinitiative des HEV, welche
im Gegensatz zur Initiative der Schweizerischen Gesellschaft für Bausparen (SGFB) eine
obligatorische Einführung des Bausparens in den Kantonen vorsieht. Der Gegenentwurf
unterscheidet sich aber in zwei wesentlichen Punkten von der HEV-Initiative: Zum
einen verfügt er über moderatere steuerliche Anreize, da die Vermögenserträge der
Einkommenssteuer und die Bausparguthaben der kantonalen Vermögenssteuer
unterstellt würden, und zum anderen enthält er klarere Regelungen im Falle
zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen. In der Vernehmlassung äusserten sich
die CVP, CSP und SVP positiv zum Gegenentwurf. Die FDP stimmte dem Entwurf unter
dem Vorbehalt zu, dass er durch die in der SGFB-Initiative geforderten
Abzugsmöglichkeiten für Energie- und Umweltinvestitionen ergänzt werde. Eine klar
ablehnende Haltung gegenüber dem Anliegen vertraten die EVP, die Grünen und die SP
sowie nicht weniger als 22 Kantone. Nur gerade der Kanton Genf und der Kanton Basel-
Land, welcher als einziger Kanton über die Möglichkeit des steuerbegünstigten
Bausparens verfügt, unterstützen das Vorhaben. Die Urheber der beiden Initiativen
sprachen sich ebenfalls für den Gegenvorschlag aus. Abgelehnt wurde der indirekte
Gegenvorschlag von den Mieterverbänden. Der Bundesrat gab ebenfalls eine
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ablehnende Stellungnahme ab. Der wichtigste Einwand der Landesregierung war, dass
die Zielgruppe der Schwellenhaushalte (Haushaltseinkommen zwischen CHF 60'000
und CHF 100'000) mangels Eigenkapital nicht in der Lage sein würden, innerhalb von 10
Jahren ausreichend Mittel zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum zu äufnen.
Das Bausparen widerspräche dem Rechtsgleichheitsgebot, da gerade
einkommensstarke Steuerpflichtige, welche sich auch ohne die vorgesehenen
Massnahmen Eigenwohnheim leisten könnten, überdurchschnittlich vom Bausparen
profitieren würden. Der Bundesrat verwies zudem auf den Kommissionsbericht der
WAK-SR, der bei zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen trotz
Nachbesteuerung in einigen Fällen von Steuerausfällen im fünfstelligen Bereich pro
Person oder Ehepaar ausgeht. Weiter befürchtete er wegen Raumknappheit steigende
Haus- und Bodenpreise, was den Effekt der steuerlichen Fördermassnahmen
zumindest teilweise aushebeln könnte. In der Frühjahrssession des Berichtsjahres
behandelte der Ständerat den indirekten Gegenentwurf. Die Kommissionsmehrheit der
WAK-SR empfahl Eintreten. Unter anderem würde dies dem Nationalrat ermöglichen,
seine im Vorjahr ausgesprochene Unterstützung der beiden Volksinitiativen zu Gunsten
des moderateren Gegenvorschlages zurückzuziehen. Die kleine Kammer trat mit 20 zu
15 Stimmen auf den Entwurf ein und verabschiedete ihn bei 17 zu 17 Stimmen nur dank
Stichentscheid des Präsidenten Inderkum (cvp, UR). Der Nationalrat trat dann in der
Sommersession mit deutlichem Mehr auf den Gegenentwurf ein und empfahl ihn
ebenfalls zur Annahme. Praktisch geschlossen gegen den Entwurf votierten SP und
Grüne mit Unterstützung einer Minderheit der CVP. In der Schlussabstimmung fand das
Anliegen im Nationalrat mit 111 zu 64 Stimmen Zustimmung. In der ständerätlichen
Schlussabstimmung wurde der indirekte Gegenentwurf dann aber doch noch zu Fall
gebracht, nämlich mit 22 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Was die Stimmung im
Ständerat schlussendlich kippen liess, darüber konnte nur spekuliert werden. Zum
einen hätten einige freisinnige Ständeräte aus gewichtigen Gründen der
Schlussabstimmung fernbleiben müssen, zum anderen hätten die kantonalen
Finanzdirektionen mit ihrer Warnung vor Steuerausfällen von jährlich über CHF 100 Mio.
die kleine Kammer erfolgreich mobilisiert, liess Ansgar Gmür, Direktor des HEV,
verlauten. Bei Annahme des Gegenvorschlages hätte der HEV den Rückzug seiner
Initiative in Aussicht gestellt. Auf der anderen Seite hatte die SP bei Annahme des
Gegenvorschlages bereits mit dem Referendum gedroht. 12

Im März kam mit der Volksinitiative „Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen“ ein
Anliegen der Schweizerischen Gesellschaft zur Förderung des Bausparens (SGFB) zur
Abstimmung. Die Initiative verlangte die fakultative Einführung von Steuerabzügen beim
erstmaligen Erwerb von Wohneigentum. Darüber hinaus sollen Abzüge für an der
Erstliegenschaft vorgenommene energiesparende Massnahmen getätigt werden
können. Die politischen Akteure zeigten sich im Vorfeld stark gespalten. Erstmals seit
1977 konnten sich die parlamentarischen Kammern für das Bausparanliegen des SGFB
und die im Juni zur Abstimmung stehende Bauspar-Vorlage des HEV (siehe unten) nicht
auf eine gemeinsame Abstimmungsempfehlung einigen. Der von der Einigungskonferenz
präsentierte Kompromissvorschlag war im Vorjahr in beiden Kammern gescheitert.
Während der Nationalrat beide Volksanliegen zur Annahme empfehlen wollte, hatten
der Stände- wie auch der Bundesrat in beiden Fällen auf Ablehnung plädiert. Im
Gegensatz zu den Linksparteien, die der Bauspar-Initiative des SGFB geschlossen
ablehnend gegenüber standen, zeigten sich die kantonalen Sektionen der bürgerlichen
Parteien gespalten. Obwohl deren Mutterparteien die Initiative allesamt zur Annahme
empfahlen, beschlossen verschiedenste kantonale Parteien ein Nein. Insbesondere
zersplittert zeigte sich, wie bereits bei der RPG-Revision, die CVP. Deren Vorstand
fasste die Ja-Parole äusserst knapp mit 15 zu 13 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Die
Gespaltenheit reflektierte schliesslich in den insgesamt 12 abweichenden
Kantonalsektionen. Das Stimmvolk schickte die Vorlage bei einer Stimmbeteiligung von
45,0% und einem Nein-Anteil von 55,8% bachab. Noch klarer zeigte sich die Ablehnung
bei den Ständen mit lediglich 4 1/2 unterstützenden Kantonen. Der Kanton Basel-
Landschaft, welcher als einziger Kanton noch über die Möglichkeit des Bausparens
verfügt, entpuppte sich als einziger zustimmender Kanton der Deutschschweiz und
sogar er äusserte seine Unterstützung mit einem Ja-Anteil von 53% lediglich relativ
knapp. Als Gründe für dieses Ergebnis wurde die angespannte finanzielle Lage des
Baselbietes angeführt. Finanzministerin Widmer-Schlumpf (bdp) zeigte sich zufrieden
mit dem Entscheid, da nur ausgewählte Kreise von den zusätzlichen
Steuererleichterungen hätten profitieren können. Letzteres bestritt Hans Egloff, damals
Vorstandsmitglied des HEV. Man habe es jedoch verpasst, mit dem Argument von
zusätzlichen Bauaufträgen um die Gunst der KMU zu werben. Der HEV sah die Chancen
des eigenen, am 17.6. zur Abstimmung stehenden Bausparanliegens weiterhin intakt und
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gab an, die festgestellten Mängel in der aufkommenden Kampagne korrigieren zu
wollen.

Abstimmung vom 11. März 2012

Beteiligung: 45,0%
Ja: 980'273 (44,2%) / 4 1/2 Stände
Nein: 1'237'825 (55,8%) / 16 5/2 Stände

Parolen: 
– Ja: FDP(4)*, CVP(12)*, SVP(1)*, BDP(2)*; SGV, SBV.
– Nein: SP, EVP, CSP, GPS, GLP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 13

Am darauffolgenden Abstimmungstermin vom 17.6. äusserte das Schweizervolk mit der
Volksinitiative „Eigene vier Wände dank Bausparen“ seinen Willen zum zweiten
Bausparanliegen. Im Gegenzug zum abgelehnten Volksbegehren der SGFB verlangte die
Initiative des HEV die obligatorische Einführung des Bausparens in allen Kantonen,
wobei die maximalen Steuerabzüge mit jährlich CHF 10'000 etwas moderater ausfielen
als die von der SGFB verlangten CHF 15'000 pro Jahr. Um bei der ersten
Bausparinitiative Vernachlässigtes nachzuholen, präsentierte der HEV Mitte April eine
von ihm in Auftrag gegebene Studie, welche folgerte, dass nachweislich
Mittelstandsfamilien mit einem jährlichen steuerbaren Einkommen unter 100'000
Franken vom Bausparen profitieren würden. 17 Prozent der befragten Baselbieter
Wohneigentumsbesitzer gaben an, dass sie ohne Steueranreiz auf den Erwerb von
Wohneigentum verzichtet hätten. Darüber hinaus bilanziert die Studie zusätzliche
Einnahmen durch ansteigende Bauinvestitionen und Handänderungen von
Liegenschaften, welche laut ihren Berechnungen die durch das Bausparmodell
anfallenden steuerlichen Mindereinnahmen sogar übersteigen würden. Die Studie stiess
hingegen entweder auf wenig Resonanz oder auf Kritik und Widerstand. Am
Abstimmungssonntag wurde das zweite Bausparanliegen dann mit einem äusserst
klaren Nein-Anteil von 68,9% um einiges deutlicher abgelehnt als das fakultative
Bausparanliegen der SGFB. Kein einziger Kanton äusserte sich mehrheitlich positiv zum
Anliegen, womit dem bestehenden und seit der Revision des eidgenössischen
Steuerharmonisierungsgesetzes im Jahre 2005 rechtswidrigen Bausparmodell im
Kanton Baselland weitere Legitimation entzogen wurde. Mit Ablehnung des letzten
hängigen Anliegens zum Bausparen sieht sich der Halbkanton gezwungen, seine Praxis
endgültig zu beenden. Sogleich nach dem Abstimmungstermin gab die Baselbieter
Regierung bekannt, Bausparabzüge seien nur noch bis Ende des laufenden Jahres
zulässig.

Abstimmung vom 17. Juni 2012

Beteiligung: 38,5%
Ja: 601'449 (31,1%) / 0 Stände
Nein: 1'332'839 (68,9%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
– Ja: FDP(2)*, SVP; SBV.
– Nein: CVP(4)*, SP, EVP, CSP, GPS, GLP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 14
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Am 23. September kam mit der Volksinitiative „Sicheres Wohnen im Alter“ bereits das
dritte Volksanliegen zur Wohneigentumsförderung im Jahr 2012 zur Abstimmung. Das
Volksanliegen des HEV verlangte die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung für
Hausbesitzer im Rentenalter. Bundesrat und Parlament beantragten Ablehnung der
Vorlage. Während der Nationalrat im Vorjahr entgegen Ständerat und Bundesrat noch
auf Annahme plädiert hatte, führte ein Umschwenken der BDP- und CVP/EVP-Fraktion
in der neu gewählten grossen Kammer im Berichtsjahr zum Einlenken. Unter den
Verbänden kämpfte der Hauseigentümerverband alleine auf weiter Flur für das Anliegen
und erhielt von Seiten der Parteien lediglich Unterstützung von der SVP. Die FDP, deren
Fraktion sich im Nationalrat noch für die Initiative ausgesprochen hatte, beschloss an
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ihrer Delegiertenversammlung die Nein-Parole. Ausschlaggebend für diese Wende sei
unter anderem die herbe Abstimmungsniederlage der HEV-Bausparinitiative vom 17.6.,
liess Parteipräsident Philipp Müller verlauten. Zahlreiche Rückmeldungen von
Parteianhängern hätten die FDP für deren positive Haltung zum Bausparen kritisiert. Es
habe sich gezeigt, dass Regelungen, von denen ausschliesslich eine bestimmte
Personengruppe profitieren könne, von der Parteibasis als unliberal erachtet werden.
Hingegen stellten sich einige kantonalen Sektionen der CVP und FDP sowie eine BDP-
Sektion gegen ihre Mutterparteien und empfahlen den Bürgern ein Ja. Bei einer
Stimmbeteiligung von 41.5% lehnte das Schweizer Volk die Initiative dann mit einem Ja-
Anteil von 47.4% und der Zustimmung durch 9 1/2 Stände ab. Unterstützung fand das
Anliegen insbesondere in der Ostschweiz, sowie in den Kantonen Solothurn, Genf und
Tessin. Hans Egloff, Präsident des HEV, wertete dieses Ergebnis als „Riesenerfolg“, wenn
man berücksichtige, dass die eidgenössische Hauseigentümerquote nur 39% betrage.
Das Abstimmungsergebnis liess von verschiedenster Seite die Forderung nach einer
generellen Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung aufkommen. Während sich der
Mieterverband und die Grüne Fraktion für einen reinen Systemwechsel aussprachen,
was zusätzlich die Aufhebung der bestehenden steuerlichen Abzugsmöglichkeiten
bedeuten würde, favorisierten der HEV und die FDP einen Systemwechsel unter
Beibehaltung bestimmter Abzugsmöglichkeiten. Bereits in der Folgewoche wurden
verschiedenste Vorstösse mit Vorschlägen zum Systemwechsel eingereicht. Die
parlamentarische Behandlung dieser Anliegen stand im Berichtsjahr noch aus.

Abstimmung vom 23. September 2012

Beteiligung: 41,5%
Ja: 1'013'871 (47,4%) / 9 1/2 Stände
Nein: 1'125'355 (52,6%) / 11 5/2 Stände

Parolen: 
– Ja: SVP; HEV, SGV.
– Nein: BDP(1)*, CVP(2)*, CSP, EVP, FDP(4)*, Grüne, GLP, SP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 15

Die WAK-SR hat die Ergebnisse ihrer im Frühling 2019 eingeleiteten Vernehmlassung zur
Kenntnis genommen. Heute bezahlen Besitzer von Wohneigentum, in dem sie selber
wohnen, Einkommensteuern auf einen fiktiven Mietertrag (sog. Eigenmietwert). Die
Kommission schlug vor, den Eigenmietwert für am Wohnsitz selbstbewohntes
Wohneigentum  zusammen mit verschiedenen Abzugsmöglichkeiten (z.B. für den
Unterhalt oder die Instandstellung) abzuschaffen. Ausserfiskalisch motivierte Abzüge
(z.B. für Energiesparen) würden lediglich auf Bundesebene abgeschafft; die Kantone
könnten sie weiterhin erlauben. Zweitliegenschaften wären zwar vom Systemwechsel
nicht betroffen, doch würden ausserfiskalisch motivierte Abzüge trotzdem nicht mehr
erlaubt. Schliesslich sollte auch die Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen mehr oder
weniger eingeschränkt werden; hierzu erarbeitete die Kommission fünf Varianten. Als
Ausgleich würde ein neuer «Ersterwerberabzug» von CHF 10'000 für Ehepaare (CHF
5'000 CHF Alleinstehende) eingeführt, der aber nach 10 Jahren endet. Insgesamt gingen
110 Stellungnahmen ein. Der kurze Zeit später veröffentlichte Vernehmlassungsbericht
zeigt auf, dass 21 Kantone, FDK, SP und die Grünen sowie der Mieterverband und SGB
die Vorlage ablehnen. Einzig die Kantone GE, NW, OW, SZ und ZH unterstützen den
Systemwechsel, doch auch sie lediglich mit gewichtigen Vorbehalten, allen voran
bezüglich Ersterwerberabzugs. Das gleiche gilt für die grundsätzlich befürwortenden
Parteien (SVP, FDP, CVP, BDP und Grünliberale). Am positivsten haben Verbände der
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer (HEV) und Economiesuisse reagiert. In
Anbetracht der zahlreichen umstrittenen Fragen hat die WAK-SR jedoch die Verwaltung
damit beauftragt, weitere Abklärungen vorzunehmen. Diese sollen vor allem folgende
Punkte betreffen: Zweitliegenschaften, Schuldzinsenabzüge und ausserfiskalisch
motivierte Abzüge für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen. 16
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

Im April beschlossen die Grünen die Ja-Parole zu den beiden Atominitiativen „Strom
ohne Atom“ und „Moratorium Plus“, zur Initiative „Gleiche Rechte für Behinderte“, zur
Lehrstelleninitiative, zur Initiative „Ja zu fairen Mieten“, zur Sonntagsinitiative, zur
Gesundheitsinitiative der SP sowie zur Revision des Bevölkerungs- und
Zivilschutzgesetzes. Umstritten war einzig die Vorlage zur Armee XXI, zu der die
Delegierten auf Antrag des Vorstandes mit 43:16 Stimmen bei 8 Enthaltungen leer
Einlegen empfahlen; der Antrag, die Nein-Parole herauszugeben, wurde mit 44:29
Stimmen abgelehnt. Anschliessend verabschiedeten die Grünen eine Resolution, worin
sie wegen der ihrer Ansicht nach völkerrechtswidrigen Intervention der USA im Irak den
Umzug der UNO von New York in die neutrale Schweiz nach Genf anregten. Zu reden
gab schliesslich die Erhöhung des Mitgliederbeitrags, welcher erstmals seit dem 20-
jährigen Bestehen der Partei angehoben wurde (von 25 auf 35 Fr. pro Jahr). Dadurch
verfügt die nationale GP neu über ein Jahresbudget von knapp 500'000 Fr. 17
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An der Delegiertenversammlung am 19. Januar in Grenchen diskutierten die Grünen die
Raumplanung. In einer Resolution forderten die Abgeordneten zusätzliche
Anstrengungen über das revidierte Raumplanungsgesetz hinaus, zu dem die GP bereits
im November die Ja-Parole gefasst hatte. Es brauche insbesondere mehr Mut für eine
Entwicklung der Zentren und mehr Bereitschaft, der Natur Raum zu überlassen. Die
Abstimmung zum revidierten Raumplanungsgesetz müsse mit einer breiten Koalition
aus Landwirten, Architekten, der Tourismusbranche, Mietern und Stadtbewohnern
gewonnen werden, forderte Co-Präsidentin Adèle Thorens in Grenchen. 18
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